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Dringlichkeitsantrag 
 
der Fraktionen der SPD, CDU, FDP, Bündnis 90 / Die Grünen  
und der Abgeordneten des SSW 
 

Gesetzentwurf 
 

  Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 

Mittelstandsförderungs- und Vergabegesetzes 

Der Landtag wolle beschließen: 

 
 
 
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
Das Gesetz zur Förderung des Mittelstandes (Mittelstandsförderungs- und Vergabe-
gesetz) vom 17. September 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 432, ber. S. 540) wird wie folgt 
geändert: 
 
1. § 14 erhält folgende Fassung: 
 

„§ 14 
Beteiligung an öffentlichen Aufträgen 

 
(1) Öffentliche Aufträge im Sinne dieses Gesetzes sind entgeltliche schriftliche Ver-
träge über Lieferungen und Leistungen, die von öffentlichen Auftraggebern mit Auf-
tragnehmern des privaten Rechts geschlossen werden, soweit dies nicht im Bundes-
auftrag geschieht. 
 
(2) Öffentliche Auftraggeber sind: 
 
1.  Gebietskörperschaften und deren Sondervermögen, 
 
2.  andere juristische Personen des öffentlichen und des privaten Rechts, die zu dem 

besonderen Zweck gegründet wurden, im Allgemeininteresse liegende 
Aufgaben nichtgewerblicher Art zu erfüllen, wenn Stellen, die unter Nummer 
1 oder 3 fallen, sie einzeln oder gemeinsam durch Beteiligung oder auf 
sonstige Weise überwiegend finanzieren oder über ihre Leitung die Aufsicht 
ausüben oder mehr als die Hälfte der Mitglieder eines ihrer zur 
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Geschäftsführung oder zur Aufsicht berufenen Organe bestimmt haben. Das 
gleiche gilt dann, wenn die Stelle, die einzeln oder gemeinsam mit anderen 
die überwiegende Finanzierung gewährt oder die Mehrheit der Mitglieder 
eines zur Geschäftsführung oder Aufsicht berufenen Organs bestimmt hat, 
unter Satz 1 fällt, 

 
3.  Verbände, deren Mitglieder unter Nummer 1 oder 2 fallen, 
 
4.  natürliche oder juristische Personen des privaten Rechts, die auf dem Gebiet der 

Trinkwasser- oder Energieversorgung oder des Verkehrs tätig sind, wenn Auf-
traggeber, die unter die Nummern 1 bis 3 fallen, auf diese Personen einzeln oder 
gemeinsam einen beherrschenden Einfluss ausüben. Ein beherrschender Ein-
fluss wird ausgeübt, wenn Auftraggeber, die unter die Nummern 1 bis 3 fallen 

 
a) die Mehrheit des gezeichneten Kapitals des Unternehmens besitzen oder 
b) über die Mehrheit der mit den Anteilen des Unternehmens verbundenen 

Stimmrechte verfügen oder 
c) mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichts-

organs des Unternehmens bestellen können. 
 
(3) Bei öffentlichen Aufträgen sind 
 
1.  die Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Teil A, in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 17. September 2002 (BAnz. Nr. 216a vom 20. November 
2002), und Teil B, in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. August  2003 
(BAnz. Nr. 178a vom 23. September 2003), 

 
2.  die Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 26. August 2002 (BAnz. Nr. 203a vom 30. Oktober 2002) 
entsprechend, 

 
3.  die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Teile A und B, in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 12. September 2002 (BAnz. Nr. 202a vom 
29. Oktober 2002) sowie 

 
4.  das Schleswig-Holsteinische Gesetz zur tariflichen Entlohnung bei öffentlichen 

Aufträgen (Tariftreuegesetz) vom 7. März 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 136, ber. S. 
283) im Rahmen des dort in § 2 bezeichneten Anwendungsbereichs  

 
anzuwenden. 
 
Die in Satz 1 Nr. 1 bis 3 genannten VOL, VOF und VOB sind bei deren Änderungen 
oder Neufassungen in der Fassung anzuwenden, die das Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit und Verkehr im Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein für ver-
bindlich erklärt hat. 
 
Mittelständische Interessen sind vornehmlich durch Teilung der Aufträge in Fach- 
und Teillose angemessen zu berücksichtigen. 
 
(4) Auftragnehmer sind für den Fall der Weitergabe von Leistungen an Nachunter-
nehmer vertraglich zu verpflichten, 
 
1.  bevorzugt Unternehmen der mittelständischen Wirtschaft zu beteiligen, soweit es 

mit der vertragsgemäßen Ausführung des Auftrages zu vereinbaren ist, 
 
2.  Nachunternehmen davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich um einen öffentli-

chen Auftrag handelt, 
 
3.  bei der Vergabe von Bauleistungen an Nachunternehmer die allgemeinen Ver-

tragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen der Vergabe- und Ver-
tragsordnung für Bauleistungen (VOB/B), bei der Weitergabe von Liefer- und 
Dienstleistungen die allgemeinen Bedingungen für die Ausführung von Leistun-
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gen (VOL/B), jeweils in der gemäß Absatz 3 vorgeschriebenen Fassung, zum 
Vertragsbestandteil zu machen, 

 
4.  den Nachunternehmern keine, insbesondere hinsichtlich der Zahlungsweise un-

günstigeren Bedingungen aufzuerlegen, als zwischen Auftragnehmer und dem öf-
fentlichen Auftraggeber vereinbart sind. 

 
(5) Der öffentliche Auftraggeber hat zur Sicherung der Transparenz und Korruptions-
bekämpfung Kontrollmechanismen im förmlichen Vergabeverfahren von Bauleistun-
gen vorzusehen, um insbesondere nachträgliche Angebotsmanipulationen zu verhin-
dern. Er hat hierfür 
 
1.  durch interne organisatorische Maßnahmen eine unabhängige rechnerische Prü-

fung der Angebote sicherzustellen oder 
 
2.  vom Bieter die Beifügung einer selbst gefertigten Kopie des Angebotes ein-

schließlich eventueller Nebenangebote (Zweitausfertigung) zu verlangen. Die 
Zweitausfertigung ist dem Angebot gesondert verschlossen beizufügen. Sie dient 
als Prüfungsunterlage in Zweifelsfällen. 

 
Sofern der öffentliche Auftraggeber mit der Aufforderung zur Angebotsabgabe die 
Beifügung einer Zweitausfertigung nach Satz 2 Nr. 2 verlangt hat, ist das Angebot 
sowohl bei Nichtabgabe der Zweitausfertigung bis zum Ablauf der Angebotsfrist als 
auch bei Abweichungen zur Erstausfertigung von der Wertung auszuschließen. 
 
(6) Der öffentliche Auftraggeber informiert bei der Vergabe von Bauleistungen nach 
Öffentlicher oder Beschränkter Ausschreibung auch unterhalb der in § 2 Vergabe-
verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Februar 2003 (BGBl. I S. 
169), geändert durch Artikel 272 der Verordnung vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 
2304) genannten Schwellenwerte, jedoch nicht unterhalb eines Auftragswertes von 
10.000 Euro netto, die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, 
über den Namen des Bieters, dessen Angebot angenommen werden soll, und über 
den Grund der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebotes. Er sendet die-
se Information in Textform spätestens 14 Kalendertage vor dem Vertragsschluss an 
die Bieter ab. 
 
(7) Für Ausnahmen vom Anwendungsbereich der Absätze 1 bis 6 gilt § 100 Abs. 2 
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 26. August 1998 (BGBl. I 2546), zuletzt geändert durch Artikel 98 der 
Verordnung vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2304) entsprechend.“ 
 
 
2. § 15 erhält folgende Fassung: 
 

„§ 15 
Verordnungsermächtigung 

 
Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung  
 
1.  einzelne öffentliche Auftraggeber nach § 14 Abs. 2 von der Anwendung einzelner 

Abschnitte der VOL/A und der VOB/A auszunehmen, 
 
2.  abweichende Regelungen von den nach § 14 Abs. 3 anzuwendenden VOL/A, 

VOF und VOB/A zu treffen,  
 
3. Wertgrenzen zu bestimmen, unterhalb derer 
 

a) bei der Anwendung der VOL/A und der VOB/A eine Beschränkte Ausschrei-
bung oder eine Freihändige Vergabe zulässig ist, 

b) die Anwendung der VOF den öffentlichen Auftraggebern freigestellt ist oder 
auf eine Vergabebekanntmachung verzichtet werden kann, 
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4.  Einzelheiten der Ausgestaltung der internen organisatorischen Maßnahmen nach 

§ 14 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1, insbesondere auch über bei Entscheidungen im Verga-
beverfahren von der Mitwirkung auszuschließende Personen, zu regeln.“ 

 
Artikel 2 

Übergangsbestimmung 
 
Bereits begonnene Vergabeverfahren werden nach dem Recht, das zum Zeitpunkt 
des Beginns des Verfahrens galt, beendet. 
 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

 
Artikel 1 Nr. 2 dieses Gesetzes tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft. Im 
Übrigen tritt das Gesetz am 1. August 2004 in Kraft. 
 
Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden. 
 
 
 
 
 
 
Roswitha Strauß  Klaus-Dieter Müller  Christel Aschmoneit-
Lücke 
und Fraktion   und Fraktion   und Fraktion 
 
 
 
Karl-Martin Hentschel     Lars Harms 
und Fraktion       (SSW) 
 
 


